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Vereinss atzung

$1 Name, Sitz und Geschäftsjahr

l. Der am 21.Februar 2009 gegründete Verein ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht
Harnburg als IAMARIS e.V. eingetragen und fi,ihrl nach entsprechender Anderung im Ver-
cinsregistcr künftig den Namen ,,Association of Senior Water Experls (ASWEX) e.V.".

2. Der Verein hat seinen Sitz in Hamburg.

3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderiahr.

$2 Zweck, Aulgaben und Grundsätze der Tätigkeit

l. Der Vcrein verfblgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zweckc im Sinne der
Abgabenordnung. Er bezweckt die Förderung von Wissenschaft, Lehre und Forschung auf
nationaler und internationaler Ebene im Bereich der Geowissenschaften und Klimafor-
schung, insbesondere zum Wasser- und Energiefluss im Erd- und Klimasystem zugunsten
der Erhaltung, der nachhaltigen Nutzung bzw. Wiederherstellung kritischer Stoffflüsse und
von Lebensraum und Regelfunktionen der Ökosysteme. Dabei sollen auch öko- bzw. geo-
ökotechnologische Verfahren erarbeitet werden bzw. Anwendung finden.

2. Der Vereinszweck wird verwirklicht insbesondere durch Modellsimulationen, Datenerhe-
bung und -analyse, Teilnahrne an Konferenzen, Forschungsprojekten und -expeditionen,
Erarbeitung von Studien und Beratungsgrundlagen sowie vergleichbare Maßnahmen. Da-
bei stehen Wasser- und Energiekreisläufe sowie biologische Ressourcen im Vordergrund.
Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse sollen der Allgemeinheit dienen und dieser durch
Veröffentlichungen, Vorträge, Workshops, Internetpräsentationen und sonstige Öffentlich-
keitsarbeit, wie Herausgabe von Schriften, Medienkontakte, Pressearbeit, zugänglich ge-
rnacht und zur Verfügung gestellt werden.

3. Der Vereiu ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirlschaftliche Zwecke.

4. Die Organc des Vereins üben ihre Tätigkeit im Allgemeinen ehrenamtlich aus. Bei Bedarf
kann jedoch im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten für die Ausübung beson-
ders aufwcndiger Vereinsämter eine angemessene Aufwandsentschädigung gemäß $3 Nr.
26s EstG gewährl werden. Die Entscheidung über eine solche entgeltliche Tätigkeit und
über die Höhe der Aufwandsentschädigung trifft die Mitgliederversammlung.

5. Mittel dcs Vereins dürfen nur frir die satzungsmäßigen Zwecke verwendct werden. Die
Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus den Mitteln
des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergtitungen begünstigt werden.

$3 Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft

l. Mitglicder des Vercins sind
(a) Ordentliche Mitglieder,
(b) Ehrenmitgliederund
(c) Fördermitglieder.

2. Ordentliches Mitglied werden kann jede geschäftsftihige natürliche Person und jede juris-
tischc Person, unabhängig vom Wohn-, Arbeits- oder Standort, wenn sie gewillt und aus-
reichend qualifiziert ist, den Vereinszweck zu fördem. Ordentliche Mitglieder besitzen ein-
faches Stimmrecht.
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3. Ehrenmitglieder bzw. Ehrenvorsitzende können durch die Mitgliederversammlung er-
nannt werden, wenn besondere Verdienste um den Verein dies nahe legen und das Votum
die Zweidrittelmehrheit aller Mitglieder erreicht. Ehrenmitglieder genießen Beitragsfrei-
heit und besitzen einfaches Stimmrecht.

1. Fördermitglieder können natürliche oder juristische Personen, Personengesellschaften,
Finncn sowic Vereine und Gescllschaften ohne Rechtsftihigkeit (Vereinigungen) werden,
die die Arbeiten des Vereins fördern wollen. Fördermitglieder besitzen kein Stimmrecht.

5. Die Mitgliedschaft ist schriftlich unter Anerkennung der Vereinssatzung zu beantragen.

6. Über die Aufnahrne entscheiden der Vorstand oder die Mitgliederversammlung. Eine Ab-
lehnung braucht nicht begründet zu werden.

7. Die Mitgliedschaft endet durch
(a) Austritt,
(b) Tod.
(c) Ausschluss,
(d) Löschung des Vereins.

8. Der Ar-rstritt ist nur zum Halbjahres- oder Jahresende durch schriftliche Erklärung (überga-
bc, Postweg odcr elektronisch, incl. Email) gegenüber einem Mitglied des Vorstands mög-
lich, wobei eine Kündigungsfrist von 2 Wochen einzuhalten ist.

9. Mitgliedcr - ausgcnommcn Ehrenmitglieder - können durch die Mitglicderversammlung
aus dem Verein ausgeschlossen werden wegen:

(a) erheblicher Verletzung satzungsgemäßer Verpflichtungen oder groben bzw. wiederhol-
ten Verstoßes gegen Ordnungcn und Beschlüsse, insbesondere den Vereinszweck,

(b) Zahlungsrückstandes mit Beiträgen oder sonstigen finanziellen Verpflichfungen dem
Verein gegenüber in Höhe von einem Jahresbeitragtrotz schriftlicher Mahnung,

(c) vereinsschädigenden Verhaltens oder eines anderweitigen schweren Verstoßes gegen
die Interessen des Vereins.

In den Fällen (a) und (c) ist vor der Entscheidung dem betroffenen Mitglied Gelegenheit
zu geben, sich zu äußern. Einzelheiten des Verfahrens regelt die Geschäftsordnung des
Vereins (die nicht Teil dieser Satzung ist). Das Recht auf gerichtliche Nachpnifung der
Entscheidung bleibt unberührl.

10. Ein Widerruf der Ehrenmitgliedschaft ist nur in Fällen zulässig, bei denen Mitglieder nach
$7 (a) odcr (c) ausgeschlossen würden, und bedarf der Dreiviertelmehrhcit der anwesenden
Stimmberechtigten.

$4 Rechte und Pllichten der Mitgliedero Mitgliedsbeiträge

l. Die Mitglieder haben das Recht, die Leistungen des Vereins in Anspruch zu nehmen.

2. Wählbar sind alle geschäftsftihigen natürlichen Personen, die Mitglieder des Vereins sind;
das Stimrnrecht kann mittels unterschriebener schriftlicher Erklärung übertragen werden.

3. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Satzung des Vereins, seine Ordnungen und die Be-
schlüsse seiner Organe zu beachten.

4. Jcdes Mitglied verpflichtet sich in jedem Kalenderjahr zu einer Beitragszahlung. Höhe und
Fälligkeit des ggf. gestaffelten Jahresbeitrags und der Umlagen bestimmt die Mitglieder-
versammlung. Näheres regelt die Geschäftsordnung; Umlagen sind maximal bis zur Höhe
des doppelten aktuellen Jahresbeihages eines Mitglieds zulässig. Der Vorstand kann in be-
gründeten Ausnahmeflillen die Beiträge oder Umlagen erlassen oder stunden.
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5. Dic Mitglieder sind verpflichtet, den Verein von etwaigen Forderungen freizuhaltcn, die
sich aus Risiken für Gesundheit, Leben, Erwerbsftihigkeit oder Eigentum ergeben könnten,
die den Mitgliedern bei der Tätigkeit für den Verein ggf. erwachsen. Dies betrifft z.B. Ar-
beiten auf Forschungsbooten und -schiffen, im Gebirge oder in Zonen der Erde, die von
Terror bzw. kriegerischen Unruhen bedroht sind. Zu diesem Zweck schließen die Mitglie-
der ausreichende Versicherungen ab und regeln die Hintcrbliebenenversorgung.

$5 Organe

Die Organc des Vcreins sind
(a) die Mitgliederversammlung,
(b) der Vorstand.

$6 Die Mitgliederversammlung (MV)

1. Die MV wird durch den Vorstand einberufen.

2. Die ordentliche Mitgliederversammlung (Hauptversammlung) findet einmal jährlich statt;
sie soll im ersten Quartal des Kalenderjahres abgehalten werden.

3. Dic Einladung zur Mitgliederversammlung muss mindestens vier und höchstcns sechs
Wochen vor dem Termin der Versammlung schriftlich erfolgen.

4. Die Mitgliederversammlung ist zuständig fiir die

(a) Entgegennahme der Bcrichte des Vorstandes und der Kassenprüfer,
(b) Entlastung und Wahl des Vorstandes,
(c) Wahl der Kassenprüfer,
(d) Genehmigung des Haushaltsplanes,
(e) Beschlussfassung über Anträge,
(f) Beschlussfassung über die Höhe von Beiträgen und Umlagen,
(g) Satzungsänderungen,
(h) Emennung von Ehrenmitgliedern,
(i) Verwendung, Veräußerung und/oder Belastung von Grundvennögen des Vereins,

0) Erarbeitung der Geschäfts-, Finanz- und weiterer Ordnungen des Vereins, die nicht
Bestandteil dieser Satzung sind, bzw. deren Anpassung,

(k) Auflösung des Vereins.

5. Der Vorstand ist verpflichtet, außerordentliche Mitgliederversammlungen einzuberufen,
wenn es im Interesse des Vereins erforderlich ist oder wenn es mindestens l0% der Mit-
glieder unter Angabe von Gründen bei dem Vorstand beantragen.

6. Für den Nachweis der frist- und ordnungsgemäßen Einladung reicht die Absendung der
schriftlichen Einladung an die dem Verein ntletzt bekannte Adresse. Mitglieder, die eine
Email-Adresse beim Vorstand hinterlegt haben, bekommen die Einladung mittels clektro-
nischer Porl (Nachweis per return receipt). Mit der Einladung sind die Tagesordnung und
die zur Beschlussfassung vorliegenden Anträge mitzuteilen. Anträge auf Satzungsänderun-
gen müssen bei Bekanntgabe der Tagesordnung wöftlich mitgeteilt werden.

7. Anträge müssen mehr als sechs Wochen vor der MV schriftlich (ggf. per e-Mail mit return
receipt) beim Vorstand eingegangen sein. Später eingehende Anträge dürfen in dcr MV
nur behandelt werden, wenn ihre Dringlichkeit mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden
Stirnmberechtigten bejaht wird. Anträge auf Satzungsänderungen, die nicht auf der Ta-
gungsordnung stehen, werden nicht behandelt. Dringlichkeitsanträge auf Satzungsänderun-
gen oder Auflösung des Vereins sind unzulässig.
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8. Jede ordnungsgcmäß einberufene MV ist beschlussflihig, wenn mindestens 50% der Mit-
glieder anwesend sind. Ist eine MV nicht beschlussftihig, so ist sie innerhalb von zwei Wo-
chen emeut nach Maßgabe der Zrffem 3 und 6 mit gleicher Tagesordnung einzuberufen.
Diese MV ist unabhängig von der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfühig.

9. Der Vorsitzende oder ein Vefireter leiten die Versammlung.

10. Abstirnmungen erfolgen grundsätzlich durch Handzeichen. Bei Wahlen muss geheim ab-
gestimmt werden, fälls dies beantragt wird.

1 1. Die Beschlüsse werden, vorbehaltlich nachfolgender Regelungen, mit einfacher Mehrheit
dcr abgegebenen Stimrnen gefasst.

12. Satzungsänderungen sowie Anderungen des Vereinszwecks erfordem eine Zweidrittel-
mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.

13. Über die Versammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Leiter der Versammlung
und vom Schriftführer zu unterzeichnen ist. Die sefassten Beschlüsse sind wörtlich in die
N iederschri ft aufzunehmen.

$7 Der Vorstand

1. Der Vorstand im Sinne des $26 BGB besteht aus dem
(a) Vorsitzenden,
(b) Stellvertretenden Vorsitzenden / Geschäftsführer,
(c) Schatzmcister,
(d) Schriftführer / Stellvertretenden Geschäftsführer.

2. Der Vorstand führt die Geschäfte im Sinne der Satzung und der Beschlüsse der Mitglieder-
versammlung. Er fasst seine Beschlüsse mit einfächer Mehrheit. Stirnmengleichheit gilt im
Allgemeinen als Ablehnung; bei zwingenden Entscheidungen entscheidet bei Stimmen-
gleichheit dcr Vorsitzende (bzw. bei dessen Abwesenheit der Geschäftsfi.ihrer). Der Vor-
stand ordnet und überwacht die Angelegenheiten des Vereins und berichtet der MV über
seine Tätigkeit. Er kann Ordnungen erlassen, die bis zur nächsten MV verbindlich sind und
von dieser bcstätigt werden müssen.

3. Der Verein wird nach $26 BGB gerichtlich und außergerichtlich von zwei Mitgliedern des
Vorstands gcmcinschaftlich verlreten.

4. Der Vorstand wird für die Dauer von drei Jahren sewählt. Er bleibt bis zur Neuwahl irn
Arnt.

5. Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so muss in der nächsten Mitgliedervcrsamm-
Iung eine Nachwahl stattfinden. Für das vorzeitige Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds
ist ein strenger Maßstab im Sinne $671 BGB anzuwenden. Falls eine Neuregelung der
Aufgabenverleilung innerhalb des Vorstandes nicht ausreicht, kann dieser Aufgaben des
ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedes kommissarisch auf ein anderes Vereinsmitglied
übertragen ($664 BGB). Sollte die ordnungsgemäße Vertretung des Vereins nach 926
BGB nicht mehr sichergestellt sein, so sind umgehend eine Notbestellung durch das Amts-
gericht zu beantragen und die MV einzuberufen.

6. Der Vorstand ist veranfworllich für die
(a) Führung der laufenden Geschäfte,
(b) Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung,
(c) Verwaltung des Vereinsvermögens,
(d) Aufstellung eines Haushaltsplans flir jedes Geschäftsjahr,
(e) Buchführung,
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(0 Erstcllung des Jahresberichts,
(g) Vorbereitung und
(h) Einberufung der Mitgliederversammlung.

1. Der Vorstand gibt sich bei Bedarf eine ergänzende Geschäftsordnung und befindet über
die Einrichtung einer Geschäftsstelle.

$8 Kassenprüfer

1. Die Mitgliederversammlung wählt ftir die Dauer von jeweils zwei Jahren zwei Kassenprü-
fer, dic nicht dem Vorstand angehören dUrfen.

2. Die Kassenprüfer prüfen Konten und Kasse des Vereins, einschließlich der Bücher und
Belege, mindestens einmal im Geschäftsiahr sachlich und rechnerisch uncl erstatten tlem
Vorstand jeweils schriftlich Bericht

3. Sie erstatten der Mitgliederyersammlung einen Prüfbericht und beantragen bei ordnungs-
gemäßer Führung der Finanzgeschäfte des Vereins die diesbezügliche Entlastung des
Schatzmeisters und des übrisen Vorstandes.

$9 Auflösungsbestimmungen

L Die Auflösung des Vereins kann durch eine hierfür eigens einzuberufende Mitgliederver-
sammlung nur mit Mehrheit von mindestens 80 oÄ der abgegebenen Stimmen beschlossen
werden.

2. Falls die MV nicht anders beschließt, sind der Vorsitzende, der Geschäftsführer, der
Schatzmeister und der Schriftflihrer gemeinsam verlretungsberechtigte Liquidatoren.

3. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder Wegfall des steuerbegünstigten Zweckes
gemäß Q2 dieser Satzung ftillt das Vermögen des Vereins, soweit es bestehende Verbind-
lichkeiten übersteigt, der Stadt Hamburg zu, die es ausschließlich und unmittelbar ftir ge-
meinnützige Zwecke zu verwenden hat.

$10 Inkrafttreten

Die Satzung vom 24. Februar 2009 wurde abgeändert, einschließlich des Vereinsnamens,
und in der vorliegende.u Fassung am 23. September 2012 von der Mitgliederversammlung
bcschlossen. Für eine Übergangszeit kann der Verein im Außenverkehr clen Hinweis ..ehe-
mals IAMARIS e.V." (engl.: ,,formerly IAMARIS e.V.,') verwenden.

Hitzacker. den 23.09.2012
Untcrschriffcn des Vorstandes lt. $26 BGB:
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(vorsitzehder) (Geschäftsflihrer) (Schatzmeister)

'-r '( t'

L >, e>* ftt-Ez
(Schriftfi.ihrer)


